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der Stadt 
Erftstadt 

Nr.74/10 

BEKANN
 
MACHUN
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 

Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 

zum 31.12.2008 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner, Köln, 

bedient. 

Diese hat mit Datum vom 23.09.2009 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt. 

"Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbe­

triebs Straßen der Stadt Erftstadt, Erftstadt, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 

Dezember 2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 

Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden lan­

desrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in 

der Verantwortung der Betriebsleitung des EIgenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der 

Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab­

schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), festgestellten deutschen Grund­

sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel­

lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 

Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwar­

tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk­

samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 

die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 



von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan­

zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigen­

betriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent­

spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrecht­

lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe­

triebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner 

ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 

folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird gemäß § 3 der Verordnung über 

die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen 

Einrichtungen (JAP OVO) wie folgt ergänzt: 

"Der Betrieb hat in 2008 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.984.858,64 € erwirtschaf­

tet. Die erwirtschafteten Verluste werden regelmäßig auf neue Rechnung vorgetragen 

und werden letztendlich zu Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt Erftstadt führen." 

Herne, den 09.08.2010 

GPA NRW 
Abschlussprüfung - Beratung - Revision 
Im Auftrag 

//--~\--{. Ce.-~d4 
Manuela Gebendorfer 

GPA NRW 

c;t ;n.: InQC l)rl-Jfun9sanst~lt 

:·brJ ;"hC in~Wc.stl alcn 

Erftstadt, den 03.09.2010 



Anlage a) 

Öffentliche Bekanntmachung 

Die vorläufige Besitzeinweisung vom 20.08.2010 der Bezirksregierung Köln, Dez. 
33.42, 50606 Köln im Flurbereinigungsverfahren Hambach-Ost wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht: 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN
 
Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung ­

Blumenthaistraße 33 Tel.: 0221/147-0 
50670 Köln 

Flurbereinigung Hambach-Ost	 Köln, 20.08.2010 
Az.: 33.42-17061 

Vorläufige Besitzeinweisung 
mit 

Überleitungsbestimmungen 

Im Flurbereinigungsverfahren Hambach-Ost 33.42-17061 wird hiermit die vorläufige 
Besitzeinweisung mit Wirkung zum 01.10.2010 angeordnet [§ 65 des 
Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 
1976 (BGBI. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGB/. I S. 2794)]. 

Gleichzeitig werden die einen Bestandteil dieses Verwaltungsaktes bildenden 
Überleitungsbestimmungen erlassen. 

1.	 Mit den in den Überleitungsbestimmungen aufgeführten Zeitpunkten gehen Besitz, 
Verwaltung und Nutzung der neuen Grundstücke auf die in den Nachweisen über die 
neue Feldeinteilung benannten Empfänger über. Die bisherigen Besitz-, Verwaltungs­
und Nutzungsrechte an den alten Grundstücken erlöschen zu denselben Zeitpunkten. Die 
sonstigen Rechtsverhältnisse, insbesondere die Eigentumsrechte, bleiben noch 
unverändert. 

2.	 Die vorläufige Besitzeinweisung mit Gründen sowie die Überleitungsbestimmungen 
liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten einen Monat lang, beginnend mit dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Besitzeinweisung, aus bei 

a)	 dem Vorstandsvorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft,
 
Herrn Reiner Esser, Dürener Str. 296, 50171 Kerpen-Blatzheim
 

b)	 der Stadtverwaltung Kerpen, Rathaus, Jahnplatz 1, 50171 Kerpen, Amt 17.2 
(Liegenschaften), Zimmer 259, 2. Etage (während der Dienststunden 
Montag - Mittwoch und Freitag von 8.30 -12.00 Uhr und Donnerstag von 
13.30 - 18.30 Uhr 



c)	 der Gemeindeverwaltung Elsdorf, Rathaus, Gladbacher Str. 111, Elsdorf, Fachbereich 
IV, Zimmer 103, 1. Etage, (während der Dienststunden Montag - Freitag von 8.00 ­

12.00 Uhr, Montag - Mittwoch 13.00 -16.00 Uhr, Donnerstag 13.00 -18.00 Uhr) 

3.	 Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tag der Bekanntgabe dieser Besitzeinweisung 
an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der 
Bezirksregierung Köln folgende Festsetzungen beantragt werden: 

a)	 angemessene Verzinsung einer evtl. vom Eigentümer zu leistenden 
Ausgleichszahlung durch den Nießbraucher (§ 69 S. 2 FlurbG), 

b)	 Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge 
eines 
eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 
Abs. 1 FlurbG), 

c)	 Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis der 
Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

Die Anträge zu 3a) und 3b) können von den beiden Vertragspartnern, der Antrag zu 3c) 
kann nur vom Pächter gestellt werden ( § 71 FlurbG). 

4.	 Die Grenzen der neuen Grundstücke sind für das gesamte Flurbereinigungsgebiet in die 
Örtlichkeit übertragen worden. Die neue Feldeinteilung wird den Beteiligten in der Zeit 
vom 28.09. bis 29.09.2010 im Baubüro Buir des Landesbetriebes Straßenbau NRW, An 
der Brennerei 37 - 45, 50170 Kerpen-Buir in der Zeit von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 ­
16.00 Uhr erläutert und auf Antrag an Ort und Stelle angezeigt werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass verlorengehende Grenzzeichen nicht wiederhergestellt werden. 

Gründe 

Der Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung ist gemäß § 65 FlurbG zulässig und
 
gerechtfertigt, um die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand durchzuführen. Die
 
Voraussetzungen für den Erlass dieser vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor, da die
 
Grenzen der neuen Grundstücke in die Örtlichkeit übertragen worden sind, endgültige
 
Nachweise für Fläche und Wert vorliegen und das Verhältnis der Abfindung zu dem von
 
jedem Beteiligten Eingebrachten feststeht.
 

Die Teilnehmer erhalten einen sie betreffenden Nachweis über die neue Feldeinteilung.
 
Die Nachweise über die neue Feldeinteilung liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten
 
offen und werden ihnen erläutert. Die neue Feldeinteilung wird den Beteiligten auf Wunsch
 
an Ort und Stelle angezeigt werden.
 

Die Zulässigkeit des Erlasses der Überleitungsbestimmungen folgt aus den §§ 65 Abs. 2 und
 
62 Abs. 2 FlurbG. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Hambach­

Ost ist zu den Überleitungsbestimmungen gehört worden. Die in Ziffer 3 aufgeführten
 
Anträge entsprechen den §§ 69 - 71 FlurbG.
 

Rechtsbehelfsbeleh ru n9 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach dem ersten Tag seiner 
öffentlichen Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
 
- 9a Senat {Flurbereinigungsgericht} -


Aegidiikirchplatz 5
 
48143 Münster
 

schriftlich zu erheben.
 
Falls die Klagefrist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt
 
werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. Es wird empfohlen,
 
der Klageschrift zwei Durchschriften beizufügen.
 



Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- in der Fassung vom 
19.03.1991 (BGB!. I S. 686) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.08.2009 (BGB!. I S. 2870) 
wird die sofortige Vollziehung des vorgenannten Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, 
dass Rechtsbehelfe gegen den Verwaltungsakt keine aufschiebende Wirkung haben. 

Gründe 

Es liegen auch die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung der 
vorläufigen Besitzeinweisung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO vor. 

Nach dieser Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im 
öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse von Beteiligten liegt. Die bereits 
oben dargelegten Gründe einer vorläufigen Besitzregelung rechtfertigen zugleich den 
Sofortvollzug. Insbesondere liegt es im öffentlichen Interesse, dass eine zügige und 
ordnungsgemäße Abwicklung des Flurbereinigungsverfahrens erreicht und die 
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sichergestellt wird. Der tatsächliche 
Besitzübergang lässt sich durch die ineinandergreifenden Besitzregelungen des 
Flurbereinigungsplanes nur gleichzeitig für alle Beteiligten des Verfahrens gemeinsam 
durchführen. Diese allgemeinen Vollzugsinteressen überwiegen das Interesse von Klägern 
an der aufschiebenden Wirkung der von ihnen möglicherweise erhobenen Rechtsbehelfe. 

Rec hts behelfs beleh ru ng 

Gegen diese Anordnung kann die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 
80 
Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
 
- 9a Senat (Flurbereinigungsgericht) ­


Aegidiikirchplatz 5,48143 Münster.
 

Im Auftrag 

(LS) gez. Fehres 
(Fehres) 

Ud. Regierungsvermessungsdirektor 
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ARGE Rhein-Erft Geschäftsstelle Erftstadt 

Benachrichtigung 

(gem. § 10 LZG NRW) 

Frau Nicole Andrea Apelt, geb. 11.09.1985 

Letzte bekannte Anschrift: 

Akazienweg 4 
50181 Bedburg 

zurzeit unbekannten Aufenthaltes, wird hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass der für sie 
bestimmte 

Bescheid der ARGE Rhein-Erft Geschäftsstelle Erftstadt 
Geschäftsz:eichen 325D126449 - 32502BG0048134 

bei der ARGE Rhein-Erft Geschäftsstelle Erftstadt, Zimmer 125, während der Öffnungszeiten 
in Empfang genommen werden kann. 

Erftstadt, den 18.08.2010 


